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Allgemeine Verfügung der Senatorin für Justiz und Verfassung  
zur Änderung der Allgemeinen Verfügung betreffend Bremische 

Ergänzungsbestimmungen zur Gerichtsvollzieherordnung 
- 2344/001 - 

Vom 20. Dezember 2024 

I. 

§ 6 Absatz 2 der Bremischen Ergänzungsbestimmungen zur Gerichtsvollzieher-
ordnung wird folgender Satz 2 angefügt: 

„Die Spalten 9a und 9b der Übersicht über die Geschäftstätigkeit sind nicht zu 
befüllen.“ 

II. 

Diese Allgemeinverfügung tritt am 1. Januar 2025 in Kraft. 

Bremen, den 20. Dezember 2024 

Die Senatorin für Justiz und Verfassung 
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